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Höhere Sicherheit durch Verwendung von Brandschutzglas
Den Anforderungen der Glasarchitektur in modernen Bauten wurde auch bei
Brandabschlusskonstruktionen Rechnung getragen. Jedoch nicht nur ästhe-
tische Gründe sprechen für die Verwendung von Brandschutzverglasungen,
sondern auch der wesentlich erhöhte Sicherheitsfaktor für Personen in sol-
chen Gebäuden ist zu beachten. In vielen Gebäuden werden - meist aus Kos-
tengründen - Stahl- oder Holz-Brandschutzkonstruktionen ohne Verglasun-
gen eingebaut. Da die Brandschutzkonstruktionen zugleich in den meisten
Fällen auch die Fluchttüren des Objektes sind, sollten vor Feuer flüchtende
Personen sehen, wohin sie flüchten. Die Evakuierung von Gebäuden läuft da-
mit im Alarmfall problemloser ab, da unter den flüchtenden Personen weni-
ger Panik entsteht. Auch für die Rettung von Personen in Gebäuden, welche
selbst nicht mehr rechtzeitig flüchten können, wird durch Brandschutzkon-
struktionen, durch welche man in Stiegenhäuser, Gänge oder Räume hinein-
sehen kann, erleichtert. Teilweise wird bei der Planung und Installation von
Brandabschlüssen auf das Panikverhalten von Personen überhaupt nicht
Rücksicht genommen. Türen und Tore ohne Verglasungen werden das ganze
Jahr über durch Feststellanlagen offen gehalten und damit eigentlich von den
Benützern oder Besuchern des Gebäudes nicht mehr wahrgenommen. Bei
Brandalarm schließen diese Brandschutzkonstruktionen selbsttätig und in-
nerhalb weniger Sekunden bietet sich für die Personen im Gebäude eine
völlig andere Umgebung. Großzügige Hallen und Gänge werden sekunden-
schnell in Brandabschnitte verkleinert und verdunkelt, wodurch ein psycho-
logischer Effekt entsteht, die Personen in noch größere Panik versetzt.
Verglaste Brandabschlüsse reduzieren diesen negativen Effekt und erlauben
dadurch eine reibungslosere Evakuierung von Gebäuden.

Höhere Sicherheit durch Pendeltürfunktion
Seit 2001 sind auch geprüfte Brandschutz-Pendeltüren in ein- und zweiflü-
geliger Ausführung erhältlich. Darunter auch Vollglastüren der Brandschutz-
klassen R30 (E30), T30 (EI30) und T60 (EI60). Der Vorteil der Pendeltürfunk-

tion im normalen Gebrauch der Tür liegt auf der Hand. Personen können die
Türen immer in Gehrichtung öffnen, was gerade für ältere, gehbehinderte
Personen und insbesondere auch für Kinder und Rollstuhlfahrer sehr wichtig
ist. In vielen Fällen können damit aufwändige und teure Antriebskonstruk-
tionen entfallen. Aber auch die Flucht aus Gebäuden vor Gefahren wird er-
leichtert, da bei Brandschutz-Pendeltüren keine Entriegelung von Panikver-
schlüssen erforderlich ist. Bei 2-flügeligen Brandschutz-Pendeltüren gibt es
somit auch zwei gleichwertige Türflügel und keine aufwändigen Panik-Treib-
riegelschlösser zu betätigen. Wesentlich wird der Personenschutz auch da-
durch erhöht, dass man bei Pendeltüren in beide Richtungen flüchten kann
und daher auch bei Bedarf die Fluchtrichtung jederzeit geändert werden kann.
Dies ist bei herkömmlichen Anschlagtüren mit Panikschlössern nicht der Fall.

Bei der Planung von Brandabschlüssen soll jedoch nicht nur auf die Bedie-
nungsfreundlichkeit, sondern auch auf eine Wartungs- und Reparatur-
freundlichkeit Rücksicht genommen werden. Rahmenlose Verglasungen, die
mittels schlanker U-Profile direkt in die Wände eingeputzt werden, sind zwar
ästhetische Lösungen, doch können derartige Einbausituationen bei Bruch
einer Verglasung zum Aufmarsch einer Reihe von Professionisten zwingen
(Glaser, Schlosser, Baumeister und Maler). Die Reparaturzeiten und Kosten
multiplizieren sich in solchen Fällen um ein Vielfaches.

Für den Endverbraucher ist es sehr wichtig, dass alle eingebauten Brandab-
schlüsse auch den gültigen Normen und Gesetzen entsprechen, da er schließ-
lich auch dafür haftet. Daher sollte schon vor Vergabe solcher Aufträge
sichergestellt sein, dass die später eingebauten Konstruktionen auch den
Gesetzen entsprechen. Die Produktkontrolle wird ab 1. Jänner 2003 durch
das Verwendungs- bzw. Einbauzeichen „ÜA“ erleichtert. Ab 1. Jänner 2004
ist das „ÜA“-Zeichen an Brandschutzkonstruktionen verpflichtend vom Her-
steller anzubringen. Die Verwendbarkeit des „ÜA“-Zeichens ist in einer Ver-
einbarung der neun Bundesländer gemäß Artikel Pkt. 15aB-VG geregelt.
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